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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende Januar ist die Abgabefrist für das „Mammut-Projekt“ Grundsteuererklärungen nun 
abgelaufen. Einzig Bayern hat nochmals eine Fristverlängerung bis Ende April gewährt. 
Ungefähr ein Drittel der für 36 Mio. Grundstücke abzugebenden Erklärungen sind aber wohl 
immer noch ausstehend. 

Wer die Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben hat, sollte daher in einem ersten 
Schritt eine Fristverlängerung beim zuständigen Finanzamt beantragen. Erste Erfahrungen 
zeigen allerdings, dass allgemeine Fristverlängerungsanträge häufig abgelehnt werden. 
Eine substanzielle Begründung für die Fristverlängerung (z. B. Klärung mit Architekt über 
Differenzen bei Gebäudenutzfläche) kann helfen die Erfolgsaussichten zu erhöhen. Keck 
könnte man auch auf die Fristversäumnis des Bundes für die Mehrzahl seiner Liegen-
schaften hinweisen. 

Die Finanzämter werden bei Nichtabgabe wohl zunächst erstmal Erinnerungsschreiben 
versenden. Unter Umständen werden Verspätungszuschläge von mind. € 25 festgesetzt. 
In hartnäckigen Fällen muss mit (mehrfachen) Zwangsgeldfestsetzungen von bis zu  
€ 25.000 (ansteigend bei nachhaltiger Verweigerung) gerechnet werden. Die Abgabe in 
Papierform – anstelle der elektronischen Übermittlung – ist zwar nicht gewünscht, aber 
auch nicht ausgeschlossen. Die Akzeptanz hierfür ist in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich. In Bayern ist hierfür ein Härtefallantrag notwendig, während z. B. Nord-
rhein-Westfalen keine größeren Hürden vorzusehen scheint. 

Auf Basis der abgegebenen Grundsteuererklärungen werden medienwirksam bereits Fäl-
le von Grundsteuererhöhungen um mehrere tausend Prozent kolportiert. Die Grundbe-
sitzbewertungen werden aber nun gemacht, damit die Gemeinden auf dieser Basis dann 
neue angepasste (niedrigere) Hebesätze festlegen können. Die Länderfinanzminister ha-
ben bisher beteuert, dass die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt werden 
soll und es lediglich im Einzelfall Härtefälle geben kann. Dass nun etliche Kommunen 
bereits für 2024 die Hebesätze deutlich anheben wollen, um vermutlich im Jahr 2025 die 
„aufkommensneutrale“ Umsetzung der Grundsteuerreform verkünden zu können, lässt 
allerdings tief blicken. Gerade in Fällen, in denen mit einer deutlich erhöhten Grundsteu-
erbelastung gerechnet werden muss, sollte gegen die hierauf ergehenden Grundsteuer-
messbescheide Einspruch eingelegt bzw. ggf. auch Klage vor dem Finanzgericht erhoben 
werden. Es gibt bereits erste Musterklagen zur Verfassungswidrigkeit des Baden-Würt-
tembergischen Grundsteuergesetzes und mehrere Verbände haben bereits angekündigt, 
dass auch gegen die Grundsteuergesetze in anderen Bundesländern entsprechende Kla-
gen eingereicht werden sollen. Namhafte Verfassungsrechtler sprechen diesen Klagen 
durchaus Erfolgschancen zu. 

Bei der Durchsetzung Ihrer Rechte unterstützen wir Sie selbstverständlich gerne.

Mit freundlichen Grüßen

Humbert Lechner  Klaus Bührer
Geschäftsführender Gesellschafter  Geschäftsführender Gesellschafter
bei Dornbach  bei Dornbach
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.03.20232 13.03.2023 10.03.2023

 10.03.2023 13.03.2023 10.03.2023

 10.03.2023 13.03.2023 10.03.2023

 10.03.20234 13.02.2023 10.03.2023

 15.03.20234 19.05.2023 15.05.2023

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 29.03.2023 entfällt entfällt

  Termine März 2023 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 

Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so früh- 
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
27.03.2023, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Verfassungsmäßigkeit des   
  Solidaritätszuschlags  

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags 
war in den Jahren 2020 und 2021 noch 
nicht verfassungswidrig. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 
17.01.2023 – IX R 15/20 entschieden.

Die Kläger wenden sich gegen die Fest- 
setzung des Solidaritätszuschlags in den 
Jahren 2020 und 2021. Sie beriefen sich 
auf das Auslaufen des Solidarpakts II und 
damit der Aufbauhilfen für die neuen Bun- 
desländer im Jahr 2019 sowie die damit 
zusammenhängende Neuregelung des 
Länderfinanzausgleichs. Der Solidaritäts-
zuschlag dürfe als Ergänzungsabgabe nur 
zur Abdeckung von Bedarfsspitzen erho- 
ben werden. Sein Ausnahmecharakter 
verbiete eine dauerhafte Erhebung. Auch 
neue Zusatzlasten, die etwa mit der 
Coronapandemie oder dem Ukraine-Krieg 
einhergingen, könnten den Solidaritätszu-
schlag nicht rechtfertigen. Die Erhebung 
verletze sie zudem in ihren Grundrechten. 
Bei dem Solidaritätszuschlag handele es 
sich seit der im Jahr 2021 in Kraft getrete-
nen Gesetzesänderung um eine verkappte 
„Reichensteuer“, die gegen den im Grund- 
gesetz verankerten Gleichheitsgrundsatz 
verstoße.

Der BFH ist dem nicht gefolgt. Beim Soli- 
daritätszuschlag handelte es sich in den 
Jahren 2020 und 2021 um eine verfas-
sungsrechtlich zulässige Ergänzungsab-
gabe; eine Vorlage der Sache an das Bundes-
verfassungsgericht ist daher nicht geboten.

Eine Ergänzungsabgabe (Art. 106 Abs. 1  
Nr. 6 des Grundgesetzes) hat die Funktion, 
einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bun- 
des ohne Erhöhung der übrigen Steuern zu 
decken. Die Abgabe muss nicht von vorn- 
herein befristet werden und der Mehrbe-
darf für die Ergänzungsabgabe kann sich 
auch für längere Zeiträume ergeben. 
Allerdings ist ein dauerhafter Finanzbedarf 
regelmäßig über die auf Dauer angelegten 
Steuern und nicht über eine Ergänzungs-
abgabe zu decken. Deshalb kann eine 

verfassungsgemäß beschlossene Ergän-
zungsabgabe dann verfassungswidrig 
werden, wenn sich die Verhältnisse, die für 
ihre Einführung maßgeblich waren, grund- 
sätzlich ändern oder wenn eine dauerhafte 
Finanzierungslücke entstanden ist.

Der Solidaritätszuschlag sollte bei seiner 
Einführung im Jahr 1995 der Abdeckung 
der im Zusammenhang mit der deutschen 
Vereinigung entstandenen finanziellen 
Lasten dienen.

Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und 
der Neuregelung des Länderfinanzaus-
gleichs zum Jahresende 2019 hat der 
Solidaritätszuschlag seine Rechtfertigung 
als Ergänzungsabgabe nicht verloren.

Eine zwingende rechtstechnische Verbin-
dung zwischen dem Solidarpakt II, dem 
Länderfinanzausgleich und dem Solidari-
tätszuschlag besteht nicht. Zudem bestand 
in den Streitjahren 2020 und 2021 nach 
wie vor ein wiedervereinigungsbedingter 
Finanzbedarf des Bundes. Der Gesetzgeber 
hat in der Gesetzesbegründung auf diesen 
fortbestehenden Bedarf, der unter anderem 
im Bereich der Rentenversicherung und 
des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewie-
sen. Er hat weiterhin schlüssig dargelegt, 
dass die Einnahmen aus dem ab 2021 fort- 
geführten Solidaritätszuschlag zukünftig 
die fortbestehenden wiedervereinigungs-
bedingten Kosten nicht decken werden.

Dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit 
weiter verringern werden, hat der Gesetz-
geber mit der ab dem Jahr 2021 in Kraft 
tretenden Beschränkung des Solidaritäts-
zuschlags auf die Bezieher höherer Ein- 
kommen und der damit verbundenen 
Reduzierung des Aufkommens in Rechnung 
gestellt. Aus dem Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags wird daher deut- 
lich, dass der Gesetzgeber diesen nicht 
unbegrenzt erheben will, sondern nur für 
eine Übergangszeit. Ein finanzieller Mehr- 
bedarf des Bundes, der aus der Bewälti-
gung einer Generationenaufgabe resultiert, 
kann auch für einen sehr langen Zeitraum 
anzuerkennen sein. Dieser Zeitraum ist 

beim Solidaritätszuschlag jedenfalls 26 
bzw. 27 Jahre nach seiner Einführung noch 
nicht abgelaufen.

Da der ursprüngliche Zweck für die Einfüh- 
rung des Solidaritätszuschlags in den 
Jahren 2020 und 2021 noch nicht entfallen 
war, kommt es auf eine mögliche Umwid-
mung des Zuschlags für die Finanzierung 
der Kosten der Coronapandemie oder des 
Ukraine-Krieges nicht an.

Der Solidaritätszuschlag verstößt auch 
nicht gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes). Ab 
dem Jahr 2021 werden aufgrund der 
erhöhten Freigrenzen nur noch die Bezie- 
her höherer Einkommen mit Solidaritätszu-
schlag belastet. Die darin liegende 
Ungleichbehandlung ist aber gerechtfer-
tigt. Bei Steuern, die wie die Einkommen-
steuer und damit auch der Solidaritätszu-
schlag an der Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist die 
Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte 
zulässig. Daher kann auch der Gesetzge-
ber beim Solidaritätszuschlag, der im 
wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung 
der Einkommensteuer darstellt, sozialen 
Gesichtspunkten Rechnung tragen und 
diesen auf Steuerpflichtige mit hohen 
Einkünften beschränken. Vor diesem Hin- 
tergrund ist die ab 2021 bestehende 
Staffelung des Solidaritätszuschlags mit 
Blick auf das Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes gerechtfertigt.

  Plattformen-Steuertransparenz-   
  gesetz  

Seit dem 01.01.2023 ist das Plattformen-
Steuertransparenzgesetz in Kraft getreten. 
Durch das Gesetz werden private Verkäufe 
an das Finanzamt gemeldet, wenn nicht 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Alle Online-Marktplätze wie Amazon, eBay 
und andere, welche digitale Dienstleistun-
gen anbieten, sowie eBay Kleinanzeigen, 
Facebook Marketplace und Airbnb, sind 
zur Meldung verpflichtet.
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Private Nutzer, die pro Kalenderjahr mehr 
als 30 Verkäufe auf einer Plattform tätigen 
oder mit ihren Verkäufen auf Online-Markt-
plätzen mehr als 2.000 Euro Einnahmen 
erzielen, müssen automatisch an das 
Finanzamt gemeldet werden.

Alle gewerblichen Nutzer, also Einzelhänd-
ler, die auf entsprechenden Plattformen 
Waren verkaufen, müssen von den Platt- 
formbetreibern mit all ihren getätigten 
Verkäufen an das Bundeszentralamt für 
Steuern gemeldet werden.

Bis zum 31.01.2024 müssen die betroffenen 
Plattformbetreiber dem Bundeszentralamt 
für Steuern Daten über alle Verkäufe des 
Kalenderjahres, die Namen der Verkäufer, 
die Steueridentifikationsnummer, die Post- 
anschrift, die Bankverbindung und alle 
relevanten Transaktionen übermitteln.

Hinweis
Die Meldepflicht gilt pro Plattform.
Jedem, der über entsprechende Platt- 
formen handelt, muss bewusst sein, 
dass über die Meldepflichten ein noch 
genauer Abgleich mit den erklärten 
Umsatzgrößen durch die Finanzverwal-
tung möglich ist.

Das Plattformen-Steuertransparenzge-
setz betrifft nicht nur Verkäufe von 
Waren, sondern auch den Verkauf von 
digitalen Dienstleistungen (z. B. Über- 
nachtungen über Airbnb, Verkauf von 
Eintrittskarten über Online-Plattformen).

Eine Ausnahme von der Meldepflicht stellt 
der Verkauf von Gegenständen durch Privat-
personen dar, die keine Gegenstände des 
täglichen Bedarfs sind (z. B. Schmuck). 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs  
(z. B. Elektrogeräte, Autos, etc.) fallen 
nicht unter diese Ausnahme.

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz 
ist länderübergreifend angelegt und gilt 
zwischen allen EU-Mitgliedstaaten. Reali- 
siert wird dies mittels elektronischem Aus- 
tausch von Daten zwischen den Finanz- 
behörden.

Hinweis
Man gehört zum Verkäuferkreis, wenn 
man mehr als 30 Verkäufe auf einem 
Online-Marktplatz tätigt. Dann sollte 
man dem Finanzamt glaubhaft belegen 
können, warum die Verkäufe stattgefun-
den haben, um eventuelle Steuernach-
zahlungen zu vermeiden.

  Energiepreispauschale für   
  Studierende unterliegt nicht der   
  Besteuerung  

Studierende und Fachschüler erhalten – 
auf Antrag – eine einmalige Energiepreis-
pauschale i. H. von 200 Euro. Vorausset-
zung für eine Auszahlung der Pauschale 
ist, dass die Berechtigten am 01.12.2022 
an einer Hochschule in Deutschland 
immatrikuliert bzw. an einer Berufsfach-
schule angemeldet sind.

Nachdem der Bundesrat am 16.12.2022 
grünes Licht für den Gesetzentwurf 
gegeben hat, trat das Gesetz am 21.12. 
2022 in Kraft (Studierenden-Energiepreis-
pauschalengesetz – EPPSG).

Diese Energiepreispauschale wird nicht 
der Besteuerung unterliegen und sie wird 
weder bei einkommensabhängigen Leis- 
tungen und Sozialleistungen noch bei 
Sozialversicherungsbeiträgen zu berück-
sichtigen sein.

Anspruch auf die einmalige Energiepreis-
pauschale i. H. von 200 Euro haben:

• Studierende
• Schüler in Fachschulklassen, deren 

Besuch eine berufsqualifizierende 
Berufsausbildung voraussetzt,

• Schüler in Berufsfachschulklassen und 
Fachschulklassen, die in einem mindes- 
tens zweijährigen Ausbildungsgang 
einen berufsqualifizierenden Abschluss 
vermitteln, sowie

• Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen

Da die für eine unmittelbare Auszahlung 
nötigen Daten (z. B. Bankverbindungen) 
nicht vorliegen, muss die Energiepreispau-

schale von den Studierenden bzw. 
Fachschülern beantragt werden.

Bund und Länder wollen gemeinsam eine 
digitale Antragsplattform entwickeln, über 
die die Auszahlung beantragt werden kann.

Weitere Entlastungen für Studierende

Die Bundesregierung hat eine BAföG-
Reform auf den Weg gebracht, die bereits 
zum 01.08.2022 in Kraft getreten ist. Damit 
können Studierende sowie Schüler schon 
in diesem Wintersemester von erheblichen 
Leistungsverbesserungen profitieren. Des 
Weiteren hat die Bundesregierung auf- 
grund der steigenden Energiepreise einen 
Heizkostenzuschuss beschlossen. Mit 
diesem ersten Heizkostenzuschlag erhal- 
ten BAföG-Geförderte, die außerhalb der 
elterlichen Wohnung wohnen, sowie 
Aufstiegs-BAföG-Geförderte, die einen 
Unterhaltsbeitrag erhalten, pauschal ein- 
malig 230 Euro. Dieser wird zurzeit aus- 
gezahlt. Die Auszahlung des zweiten 
Heizkostenzuschusses i. H. von 345 Euro, 
welcher auch vom Bundesrat gebilligt 
worden ist, ist für Ende Januar, Anfang 
Februar 2023 vorgesehen. Im September 
haben einkommensteuerpflichtige Erwerbs-
tätige eine einmalige Energiepreispau-
schale i. H. von 300 Euro erhalten, welche 
zusammen mit dem Lohn ausgezahlt 
wurde. Wer neben dem Studium arbeitet 
(z. B. in einem Minijob oder als Werkstu-
dent) und in Deutschland wohnt, hat diese 
Pauschale auch bekommen.

  Homeoffice und häusliches   
  Arbeitszimmer ab 01.01.2023  

Seit 01.01.2023 ist das Arbeiten im Home- 
office steuerlich attraktiver geworden. Das 
überarbeitete Jahressteuergesetz 2022, 
welches am 16.12.2022 im Bundesrat 
verabschiedet wurde, sieht noch einmal 
einige Verbesserungen bei der Homeoffice-
Pauschale und beim häuslichen Arbeits-
zimmer vor.

Durch das Jahressteuergesetzes 2022 sind 
ab 01.01.2023 verschiedene Neuregelun-
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gen zum häuslichen Arbeitszimmer und 
zur Homeoffice-Pauschale zu beachten, 
die Einfluss auf den zu beantragenden 
Werbungskostenabzug in der Steuererklä-
rung 2023 bzw. auf die Höhe des zu 
beantragenden Lohnsteuerfreibetrags für 
2023 haben können.

  Homeoffice-Pauschale  

Die Homeoffice-Pauschale hat der Gesetz- 
geber auf sechs Euro pro Tag ab 01.01.2023 
angehoben und dauerhaft eingeführt. Sie 
kann ab 01.01.2023 für bis zu 210 Tage 
statt bisher 120 Tage im Jahr in Anspruch 
genommen werden. Beschäftigte können 
dann maximal 1.260 Euro pro Jahr statt 
bisher 600 Euro absetzen. Diesen Höchst- 
betrag können Beschäftigte nutzen, die an 
210 Tagen im Jahr im Homeoffice arbeiten 
- unabhängig davon, ob es sich um eine 
oder verschiedene berufliche Tätigkeiten 
handelt.

Die Homeoffice-Pauschale gilt auch, wenn 
kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfü- 
gung steht.

Aber: Das Finanzamt gewährt die Homeof-
fice-Pauschale nicht zusätzlich, sondern 
verrechnet diese Pauschale mit dem Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag. Der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von bisher 1.000 Euro erhöht 
sich ab 01.01.2023 auf 1.230 Euro.

  Häusliches Arbeitszimmer ab   
  01.01.2023  

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen 
Tätigkeit, können die Aufwendungen in 
voller Höhe als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abgezogen werden. Dies 
gilt auch dann, wenn für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Zur 
Erleichterung kann der Steuerpflichtige 
anstelle der tatsächlichen Aufwendungen 
aber auch einen pauschalen Betrag in 
Höhe von 1.260 Euro geltend machen (sog. 
Jahrespauschale). Damit müssen Arbeit-
nehmer die tatsächlichen Kosten nicht 

mehr nachweisen bzw. keine Belege mehr 
sammeln.

Sollten die Voraussetzungen für den Abzug 
der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht im gesamten Jahr 
vorliegen, ermäßigt sich der Betrag von 
1.260 Euro um ein Zwölftel (=105 Euro/
Monat).

  Häusliches Arbeitszimmer   
  bei gesundheitsbedingten   
  Einschränkungen  

Im Streitfall klagte ein zusammen veran-
lagtes Ehepaar vor dem Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg. Die Ehefrau führte an, 
dass ihr der betriebliche Arbeitsplatz nicht 
an allen Tagen „zur Verfügung gestanden 
habe“, weil sie aufgrund ihrer gesundheit-
lichen Einschränkungen zumindest an 
einem Arbeitstag in der Woche aus dem 
Homeoffice tätig werden könne. Anderen-
falls verschlimmere sich ihr Gesundheits-
zustand. Nach Ansicht des beklagten 
Finanzamtes hat der betriebliche Arbeits-
platz der Klägerin objektiv zur Verfügung 
gestanden. Sie nutze ihn allein aus 
subjektiven Gründen nicht arbeitstäglich.

Dem ist das Finanzgericht Berlin-Branden-
burg nicht gefolgt. Es entschied, dass es 
maßgeblich darauf ankommt, ob es dem 
Steuerpflichtigen zugemutet werden kann, 
den vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Arbeitsplatz arbeitstäglich zu 
nutzen. Da die Klägerin jedoch aus ärzt- 
licher Sicht gehalten war, an einzelnen 
Tagen von zu Hause aus zu arbeiten, um 
langfristig ihre Arbeitsfähigkeit zu erhal- 
ten, könne ihr der Werbungskostenabzug 
nicht versagt werden. Dieser sei allerdings 
auf 1.250 Euro begrenzt, da das häusliche 
Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung der Klägerin gebildet habe (). 

Hinweis
Gemäß § 9 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 6b Satz 1 EStG kann ein Steuer-
pflichtiger Aufwendungen für ein häus- 
liches Arbeitszimmer nicht als Wer-

bungskosten abziehen. Eine Ausnahme 
gilt, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit ein anderer Arbeits-
platz nicht zur Verfügung steht  
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG).

  Mehrgewinn aus der Korrektur   
  eines unrechtmäßigen Betriebs-   
  ausgabenabzugs bei Gewinn-   
  ermittlung zuzurechnen  

Ein Mehrgewinn, der aus der Korrektur 
nicht betrieblich veranlasster Betriebsaus-
gaben stammt und im laufenden Gesamt-
handsgewinn enthalten ist, ist bei der 
Gewinnermittlung durch Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung abweichend vom allge- 
meinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzu- 
rechnen, wenn die zugrundeliegenden 
Aufwendungen ausschließlich einem Mit- 
unternehmer zugutegekommen sind. So 
entschied der Bundesfinanzhof.

Für die Zurechnung eines solchen Mehr- 
gewinns bei diesem Mitunternehmer sei 
bei der Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung unerheblich, ob  
der Mitunternehmerschaft aufgrund der 
unrechtmäßigen Verausgabung der Gesell- 
schaftsmittel ein Ersatzanspruch zustehe, 
der im Gewinnermittlungszeitraum der 
Verausgabung uneinbringlich oder wertlos 
sei (Finanzgericht Berlin-Brandenburg, 
Pressemitteilung vom 12.12.2022 zum 
Urteil 5 K 5138/21 vom 29.09.2022). 

  Kostendeckelung bei Leasing-   
  fahrzeugen und EÜR  

Eine beim Vertragsabschluss geleistete 
Leasingsonderzahlung für einen Firmen-
wagen ist laut Bundesfinanzhof für Zwecke 
der Kostendeckelung auch dann perioden-
gerecht auf die einzelnen Jahre des Leasing-
zeitraums zu verteilen, wenn der Steuer-
pflichtige seinen Gewinn durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung ermittelt (Bundes-
finanzhof, Urteil VIII R 26/20 vom 17.05. 
2022).
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Hinweis
Mit dieser Entscheidung ist der Bundes-
finanzhof der Linie der Finanzverwaltung 
gefolgt und hat eine früher bei Einnah-
men-Überschuss-Rechnern beliebte 
Gestaltung verworfen.

  Bildung einer Rückstellung   
  für Verpflichtungen aus einem   
  Kundenkartenprogramm  

Der Bundesfinanzhof hatte zu entscheiden, 
ob die auf einem Bonuspunktesystem 
beruhende Verpflichtung eines Einzelhänd-
lers, Kunden bei zukünftigen Einkäufen 
Rabatte zu gewähren, die sich nach einem 
Prozentsatz der in der Vergangenheit getä- 
tigten Umsätze bemessen, bereits mit der 
Ausgabe der entsprechenden Gutscheine 
oder aber erst durch zukünftige Einkäufe 
des jeweiligen Kunden wirtschaftlich ver- 
ursacht ist und ob insoweit das Passivie-
rungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG eingreift.

Wenn sich ein Handelsunternehmen gegen-
über den an seinem Kundenkartenpro-
gramm teilnehmenden Kunden verpflich-
tet, diesen im Rahmen eines Warenkaufs 
in Abhängigkeit von der Höhe des Waren- 
kaufpreises Bonuspunkte bzw. Gutscheine 
zu gewähren, die der Karteninhaber inner- 
halb des Gültigkeitszeitraums bei einem 
weiteren Warenkauf als Zahlungsmittel 
einsetzen kann, ist für die am Bilanzstich-
tag noch nicht eingelösten Bonuspunkte 
bzw. Gutscheine eine Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, 
wenn wahrscheinlich ist, dass die Verbind- 
lichkeit entsteht und dass das Unterneh-
men in Anspruch genommen werden wird.

Eine entsprechende Anrechnungsverpflich-
tung stelle keine Verpflichtung dar (§ 5 
Abs. 2a EStG) [Bundesfinanzhof, Urteil IV R 
20/19 vom 29.09.2022].

  Anlaufhemmung bei der   
  Erbschaftsteuer bei unklaren   
  Verhältnissen  

Um die Verjährungsfrist für die Erbschaft-
steuer in Gang zu setzen, muss der Erbe 
mit einer solchen Zuverlässigkeit und 
Gewissheit Kenntnis von seinem unange-
fochtenen Erbschaftserwerb erlangt 
haben, dass er in der Lage ist und von ihm 
deshalb auch erwartet werden kann, seine 
Anzeigepflicht (§ 30 ErbStG) zu erfüllen. 
So entschied das Sächsische Finanzge-
richt.

Der Anlauf der Festsetzungsfrist wurde im 
Streitfall auch nicht aus anderen Gründen 
in Gang gesetzt. Die Anzeige des Erbfalls 
durch andere als den Erben, zum Beispiel 
eine Bank, lasse die Festsetzungsfrist 
nicht beginnen.

Bei völlig unklaren Verhältnissen könne im 
Einzelfall Kenntnis erst mit der Erteilung 
des Erbscheins vorliegen. Wenn ein 
Nachlasspfleger eingesetzt werde, stehe 
es im Ermessen des Finanzamts, den 
Erbschaftsteuerbescheid diesem gegen-
über zu erlassen (Finanzgericht Sachsen, 
Urteil 6 K 358/19 vom 12.12.2019).

  Bemessungsgrundlage der   
  Grunderwerbsteuer bei Grund-   
  stückserwerb von erschließungs-   
  pflichtiger Gemeinde  

Beim Erwerb eines unerschlossenen 
Grundstücks von einer erschließungs-
pflichtigen Gemeinde ist die Grunderwerb-
steuer regelmäßig nur auf den Preis für das 
unerschlossene Grundstück zu zahlen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Erwerber 
sich vertraglich verpflichtet, für die 
künftige Erschließung einen bestimmten 
Betrag an die Gemeinde zu zahlen. Dies 
entschied der Bundesfinanzhof.

Im Streitfall erwarb die Klägerin von der 
erschließungspflichtigen Gemeinde einen 
Miteigentumsanteil an einem unbebauten 
und unerschlossenen Grundstück. In dem 
Kaufvertrag waren Entgelte für das 

Grundstück und für die künftige Erschlie-
ßung jeweils gesondert ausgewiesen. Das 
beklagte Finanzamt setzte Grunderwerb-
steuer fest und legte als Bemessungs-
grundlage den Gesamtpreis unter Einbe-
ziehung der Erschließungskosten 
zugrunde. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein 
solcher Vertrag regelmäßig in einen 
privatrechtlichen Vertrag über den Erwerb 
des unerschlossenen Grundstücks und 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über 
die Ablösung des Erschließungsbeitrags 
aufzuteilen ist. Eine solche Ablösungsab-
rede sei nur öffentlich-rechtlich zulässig; 
als privatrechtliche Vereinbarung wäre sie 
nichtig. Das Vertragswerk sei jedoch so 
auszulegen, dass es weitestmöglich 
wirksam bleibt. Der Verkauf eines noch zu 
erschließenden Grundstücks durch die 
erschließungspflichtige Gemeinde sei 
nach Auffassung der Richter nicht mit dem 
Verkauf durch einen privaten Erschlie-
ßungsträger zu verwechseln (Bundesfi-
nanzhof, Urteil II R 32/20 vom 
28.09.2022).

  Verantwortlichkeit eines „nomi-   
  nellen“ Geschäftsführers für die   
  Erfüllung der steuerlichen Pflich-  
  ten der GmbH  

Die Verantwortlichkeit eines Geschäftsfüh-
rers für die Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten der GmbH ergibt sich allein aus 
der nominellen Bestellung zum Geschäfts-
führer. Dies sei auch dann der Fall, wenn 
der Geschäftsführer nur als Strohmann 
fungiere, so das Finanzgericht Münster.

Gemäß § 69 Satz 1 AO haften die in den §§ 
34 und 35 AO bezeichneten Personen, 
soweit Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis in Folge vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verletzung der ihnen auferleg-
ten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt oder erfüllt werden. Zu den 
potenziellen Haftungsschuldnern gehören 
u. a. die gesetzlichen Vertreter juristischer 
Personen. Gesetzlicher Vertreter einer 
GmbH ist deren Geschäftsführer. Gemäß 
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§ 34 Abs. 1 Satz 1 AO haben die gesetzli-
chen Vertreter juristischer Personen und 
die Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen deren steuerliche 
Pflichten zu erfüllen.

Die Klägerin war als (einzige) nominelle 
Geschäftsführerin und spätere Liquidato-
rin der GmbH deren gesetzliche Vertrete-
rin, und zwar von der Gründung der 
Gesellschaft im Jahr 2007 bis in das Jahr 
2017. Inwieweit die Klägerin diese Aufgabe 
tatsächlich erfüllt habe, sei tatbestandlich 
ebenso ohne Bedeutung wie der Umstand, 
dass ihr Ehemann tatsächlich die Geschäf-
te der GmbH geführt habe. Da es den 
Eheleuten gerade auf die Bestellung der 
Klägerin als Geschäftsführerin ankam, 
liege auch nicht etwa ein Scheingeschäft 
vor. Dass die Klägerin in der GmbH nicht 
tatsächlich die Geschäfte führte, sondern 
nur als Strohfrau fungierte, ändere an der 
objektiv vorliegenden Pflichtverletzung 
nichts. (FG Münster, Az. 4 K 1469/20 vom 
12.08.2022).

  DStV-Hinweise zur Evaluierung   
  des Optionsmodells und der   
  Thesaurierungsbegünstigung  

Nicht zum ersten Mal prüft das BMF die 
Thesaurierungsbegünstigung auf Herz und 
Nieren. Zugleich hat es erste praktische 
Einschätzungen zum Optionsmodell für 
Personengesellschaften gesammelt. Die 
Schwächen beider Instrumente – zulasten 
von KMU – sind vielfältig und bisweilen 
bereits vielfach diskutiert worden. Der 
DStV forderte daher im Zuge der aktuellen 
Evaluierung: Nun müssen der Analyse 
endlich Taten folgen.

Mit seiner Stellungnahme S 01/23 betei- 
ligte sich der Deutsche Steuerberaterver-
band e.V. (DStV) an der BMF-Evaluierung 
der Option zur Körperschaftsbesteuerung 
(§ 1a KStG) und der Thesaurierungsbe-
günstigung (§ 34a EStG). Darin macht der 
Verband darauf aufmerksam, dass das 
Vorhaben zur Modernisierung der Thesau-
rierungsbegünstigung bei Personenunter-
nehmen nunmehr bereits seit 10 Jahren 

folge aufgelöst werden. Zudem könnten 
Umstrukturierungshindernisse beseitigt 
werden, indem der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag dem ausschüttbaren 
Gewinn bei der aufnehmenden Kapitalge-
sellschaft zugeordnet wird. 

verharrt. Auch das gesetzlich neu geschaf-
fene Optionsmodell ist in seiner Reichwei-
te stark begrenzt. Für kleine und mittlere 
Personengesellschaften (KMU) ist daher 
momentan keines der beiden Instrumente 
eine wirkliche Option.

Optionsmodell für KMU derzeit  
keine Option
Das Optionsmodell findet gerade in den 
kleinen und mittleren Kanzleien kaum bis 
keine Anwendungsfälle. Die Rückmeldun-
gen aus der Praxis zeigen: drei wesentli-
che Punkte machen die Option für KMU 
unattraktiv: (1) Fallstricke im Hinblick auf 
das funktional wesentliche Sonderbe-
triebsvermögen, (2) der Zeitpunkt der 
Antragstellung sowie (3) grunderwerbsteu-
erliche Verschärfungen.
Zur Steigerung der Attraktivität der Option 
regte der DStV daher u. a. an, Sonderrege-
lungen für das Sonderbetriebsvermögen zu 
schaffen. Darüber hinaus ist zu prüfen, 
inwiefern der Zeitpunkt der Antragstellung 
flexibler gestaltet und etwaige grunder-
werbsteuerliche Hürden abgebaut werden 
können.

Reform der Thesaurierungsbegünstigung 
herbeiführen
Auch das Instrument der Thesaurierungs-
begünstigung ist nicht auf KMU zuge-
schnitten, wie der DStV wiederholt 
anmerkt (vgl. auch DStV-Mitteilung zum 
KoaVertrag). Seit über zehn Jahren liegen 
die Problempunkte, wie u. a. starre 
Steuersätze, die unflexible Verwendungs-
reihenfolge und Umstrukturierungshinder-
nisse, auf dem Tisch. Eine umfassende 
Modernisierung ist damit längst überfällig.

Der DStV forderte daher auf Basis der 
Rückmeldungen aus der Praxis nachdrück-
lich, die entscheidenden Bausteine 
endlich anzufassen und das Instrument 
zugunsten von KMU neu auszugestalten. 
So sollte bspw. ein Volumen festgelegt 
werden, bis zu dem laufende Entnahmen 
aus Altrücklagen während der Anwendung 
der Thesaurierungsbegünstigung möglich 
sind. So könnte die systemimmanente 
Fehlsteuerung bei der Verwendungsreihen-



UPDATE MAGAZINSeite 8

  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, Leiterin Marketing & Öffent-
lichkeitsarbeit:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Saarbrücken · 
Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

20. APRIL 2023, 14.00 – 16.30 Uhr
AKTUELLE BRENNPUNKTE BEI DER UMSATZSTEUER 2023

Referenten: Jürgen Serafini, Dipl. Finanzwirt und USt-Teamleiter bei der Konzernbetriebsprüfung Bonn / Thomas Meurer,  
Dipl. Finanzwirt, USt-Experte und Hauptsachgebietsleiter Betriebsprüfung im Finanzamt Aachen-Stadt.
Auch im neuen Jahr 2023 gibt es wieder vielfältige Anlässe, sich mit einem „Steuer-Update“ zu den Rechtsentwicklungen im Bereich 
der Umsatzsteuer auf dem Laufenden zu halten.
So lohnt die Befassung mit den zahlreichen jüngst verabschiedeten gesetzlichen Änderungen ebenso, wie mit den aktuellen Entwick-
lungen aus der Rechtsprechung und den Verlautbarungen der Finanzverwaltung.

25. APRIL 2023, 14.00 – 16.30 Uhr
MOBILES ARBEITEN IM AUSLAND AUS STEUER – UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHER SICHT

Referenten: Dipl.-Krankenkassenbetriebswirtin Melanie Guttmann, Rentenberaterin und Prof. Dr. René Schäfer, Steuerberater, 
Fachberater für Internationales Steuerrecht und Of Counsel bei DORNBACH
Mobiles Arbeiten im Ausland hat in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, extrem an Bedeutung ge-
wonnen. Von einem Tag auf den anderen war die Tätigkeit im Homeoffice mehr als „salonfähig“ geworden. Neben grenzüberschrei-
tenden Konstellationen bedingt durch den Umstand, dass sich der Wohnsitz des betreffenden Arbeitnehmers beispielsweise in 
Frankreich oder in den Niederlanden befindet, sind auch neue Urlaubsformen ein Trend geworden. Diesbezüglich ist insbesondere 
der kürzlich geschaffene Begriff „Workation“, was Arbeiten im Urlaub bedeutet, zu nennen. Diese und weitere Fallkonstellationen 
werden wir näher betrachten.

27. April 2023, 14.00 – 16.30 Uhr
SICHER DURCH DIE BETRIEBSPRÜFUNG – UMGANG MIT FALLSTRICKEN IN DER PRAXIS

Referent: Dipl.-Finanzwirt Frederik Karnath, Steuerberater, Rechtsanwalt und Geschäftsführer bei DORNBACH
Betriebsprüfungen gehören zum Leben eines Steuerpflichtigen und Berater dazu und stellen immer eine Belastung und Herausfor-
derung mit oft ungewissem Ausgang dar. Prüfer schauen genauer hin, aufgerufene Summen werden höher und schnell steht ein 
Strafverfahren im Raum. Frederik Karnath gibt Handlungsempfehlungen für den Ablauf der Prüfung, zu Mitwirkungspflichten, dem 
Umgang mit Prüferanfragen und der Risikominimierung im Vorfeld. Zudem beleuchtet er die Bedeutung des Einspruchsverfahrens 
und gibt Verhaltenshinweise, wenn aus einer BP in ein Steuerstrafverfahren wird oder die Steuerfahndung erscheint.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


